
697 Organisation

nahmen zur Einhaltung ihrer Pflich-" 
ten gegenüber der Gesellschaft an- 
halten und sie verpflichten, eine kon
krete Gefahr oder Störung zu besei
tigen. 3. verwirklichen die zuständi
gen Mitglieder der Räte u. a. dazu 
ermächtigte staatliche Leiter ihre 
Verantwortung für die Gewährlei
stung der O. u. S., indem sie bei —*■ 
Ordnungswidrigkeiten den Rechts
verletzer in einem Ordnungsstraf
verfahren zur Verantwortung zie
hen. 4. Die Erfüllung staatlicher 
Aufgaben zur Gewährleistung von
O. u. S. hängt wesentlich davon ab, 
wie es gelingt, das sozialistische 
Staats- und Rechtsbewußtsein der 
Bürger weiter zu festigen sowie We
sen und Inhalt der sozialistischen 
Gesetze überzeugend und einpräg
sam zu erläutern. Die Organe des 
Staatsapparates, insbesondere die 
örtlichen Räte, haben daher im Rah
men ihrer Verantwortung für die 
Gewährleistung der O. u. S. auch 
die Aufgabe, eine wirksame Rechts
propaganda und Rechtserziehung 
der Bürger zu organisieren sowie 
das Wirken der staatlichen und ge
sellschaftlichen Kräfte auf diesem 
Gebiet zu koordinieren. Die Ge
währleistung der O. u. S. erfordert 
eine wechselseitige und kontinuierli
che Zusammenarbeit der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Or
gane mit den Justiz-, Sicherheits
und Kontrollorganen sowie den 
Kombinaten, Betrieben, Genossen
schaften und Einrichtungen. Die 
Räte organisieren diese Zusammen
arbeit auf den jeweiligen Territorien. 
Sie stützen sich dabei auf die diffe
renzierte Verantwortung der zusam
menarbeitenden Organe, die sie in
nerhalb ihres örtlichen und sachli
chen Zuständigkeitsbereiches für die 
Gewährleistung der O. u. S. tragen. 
Zugleich werden die Begriffe
O. u. S. in den Rechtsvorschriften 
verwendet, wenn es darum geht, ge
nerelle staats- und verwaltungs
rechtliche Aufgaben, Rechte und 
Pflichten zur Abwehr von Gefahren

oder Störungen für staatliche Or
gane juristisch zu fixieren. Insbeson
dere werden in den Rechtsvorschrif
ten für die Tätigkeit der —* Deut
schen Volkspolizei Aufgaben, Rechte 
und Pflichten zur Gewährleistung 
der öffentlichen O. u. S. festgelegt.

Organisation: im allgemeinsten 
Sinn die Ordnung von Elementen 
eines Systems zu einer Struktur, wo
bei es sich um materielle oder 
ideelle, um natürliche oder gesell
schaftliche Systeme handeln kann. 
Im engeren Sinn verstehen wir unter
O. bestimmte konkret-historische 
gesellschaftliche Gebilde, die eine 
bestimmte innere Struktur besitzen, 
spezifische Ziele verfolgen und de
ren Mitglieder, Organe, Teile usw. 
zur Realisierung dieser Ziele beitra
gen, wie zum Beispiel der Staat, die 
marxistisch-leninistische Partei, der 
Jugendverband _usw. Im Verlauf der 
geschichtlichen Entwicklung der 
Gesellschaft haben sich verschiedene 
Formen der O. herausgebildet, doch 
kann keine Gesellschaft ohne einen 
bestimmten Grad von —► Organi- 
siertheit auskommen. Die Notwen
digkeit der gesellschaftlichen O. 
liegt im —» Arbeitsprozeß begründet, 
der das planmäßige Zusammenwir
ken der Produzenten verlangt. Die 
durch den jeweiligen Entwicklungs
stand der Produktivkräfte bedingte 
gesellschaftliche Arbeitsteilung bil
det die Grundlage für die O. des ge
samtgesellschaftlichen Produktions
prozesses. Die Produktionsverhält
nisse der auf dem Privateigentum an 
Produktionsmitteln beruhenden Ge
sellschaftsformationen führen zur 
Spaltung der Gesellschaft in antago
nistische Klassen, wodurch die poli
tische O. der Ausbeutergesellschaft 
bestimmt wird. Einerseits bedingt 
der Klassenantagonismus die Exi
stenz des Staates als der umfassend
sten politischen O., mittels derer die 
herrschende Klasse ihre Macht aus
übt, andererseits schaffen sich die 
verschiedenen Klassenkräfte ihre


